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(54) VORRICHTUNG ZUR ENTNAHME EINER FLÜSSIGKEITSPROBE

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Pro-
benentnahme einer Flüssigkeit des menschlichen oder
tierischen Körpers, insbesondere einer Blutprobe, um-
fassend eine Trägerplatte (1), die einen ersten Abschnitt
(12) aufweist, an dem ein zweiter Abschnitt (13) über ein

Scharnier schwenkbar verbunden ist, wobei an dem ers-
ten Abschnitt (12) wenigstens zwei Zellulosezähne (41)
befestigt sind, die ein definiertes Flüssigkeits-Aufnahme-
volumen aufweisen und in den Bereich des zweiten Ab-
schnitts (13) hineinragen
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Ent-
nahme einer Flüssigkeitsprobe des menschlichen oder
tierischen Körpers, insbesondere einer Blutprobe nach
dem Patentanspruch 1.
[0002] Die Dried-Blood-Spot (DBS-) Analyse hat sich
in der jüngsten Zeit als Probenahmeverfahren in bioana-
lytischen, klinischen und pharmazeutischen Anwendun-
gen bewährt. Gegenüber der herkömmlichen Entnahme-
verfahren von Vollblut-, Plasma- oder Serumproben er-
weist sich dieses Verfahren in Bezug auf die Probenent-
nahme sowie auch deren Versand und Lagerung als
deutlich weniger invasiv und kostengünstig. Mittels eines
kleinen Fingerstichs kann die Probe durch minimal ge-
schultes Personal oder auch durch den Patienten selbst
entnommen und auf einen DBS-Träger aufgegeben wer-
den. Bis zur eigentlichen Analyse ist die Probe in dem
DBS-Probenträger während des Versands und der La-
gerung stabil und vor äußeren Einwirkungen geschützt.
[0003] Nachteilig an der vorbekannten DBS-Analyse
ist, dass das eingesetzte Filterpapier lediglich eine pas-
sive Unterstützung für die Blutentnahme bietet. Eine ge-
naue Volumenmessung für eine solche Analyse erfordert
nachgeschaltete Bearbeitungsschritte, die für den Be-
nutzer zeit- und kostenaufwändig sind.
[0004] Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Er-
findung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur
Entnahme einer Flüssigkeitsprobe bereitzustellen, die ei-
ne aufwandminimierte Probenentnahme bei gleichzeiti-
ger Vorgabe eines zu entnehmenden Volumens ermög-
licht. Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe durch
eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gelöst.
[0005] Mit der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Ent-
nahme einer Flüssigkeitsprobe bereitgestellt, die eine
aufwandminimierte Probenentnahme bei gleichzeitiger
Vorgabe eines zu entnehmenden Volumens ermöglicht.
Dadurch, dass die Vorrichtung eine Trägerplatte um-
fasst, die einen ersten Abschnitt aufweist, an dem ein
zweiter Abschnitt über ein Scharnier schwenkbar ver-
bunden ist, wobei an dem ersten Abschnitt wenigstens
zwei Zellulosezähne befestigt sind, die mit definierten
Flüssigkeits-Aufnahmevolumen in den Bereich des zwei-
ten Abschnitts hineinragen, ist eine einfache Probenent-
nahme mittels der Zellulosezähne mit ihren definierten
Flüssigkeits-Aufnahmevolumen ermöglicht. Durch Ver-
schwenken des zweiten Abschnitts sind die Zellulose-
zähne frei zugänglich. Nach Eintauchen der Zellulose-
zähne in eine Flüssigkeitsprobe, beispielsweise eine
Blutprobe, wird das definierte Aufnahmevolumen an
Flüssigkeit durch die Zellulosezähne aufgenommen. Es
kann auch direkt Kapillarblut von einer Fingerkuppe von
eine Zellulosezahn aufgenommen werden, der sich von
seinem verjüngten freien Ende her vollsaugt.
[0006] Durch die Entnahme eines einzelnen Zellulose-
zahns liegt die Flüssigkeitsprobe sodann in einem über
die Abmessungen des Zellulosezahns vordefinierten Vo-

lumen zur weiteren Analyse vor. Je nach Größe des Zel-
lulosezahns ist auch eine Extraktion der aufgesaugten
definierten Flüssigkeitsprobe, insbesondere einer Blut-
probe, mit Hilfe eines Autosamplers möglich.
[0007] In Weiterbildung der Erfindung ist der zweite
Abschnitt in Form eines Rahmens ausgebildet, der ge-
meinsam mit dem ersten Abschnitt ein Fenster begrenzt.
Hierdurch bleiben die Zellulosezähne auch bei nicht ver-
schwenktem zweiten Abschnitt sichtbar. Bevorzugt ist
das Fenster mit einer transparenten Folie verdeckt.
[0008] In Weiterbildung der Erfindung ist die Träger-
platte aus Pappe oder Karton hergestellt, wobei das we-
nigstens eine Scharnier durch eine Knicklinie gebildet
ist. Hierdurch ist eine kostengünstige Herstellung der
Vorrichtung erzielt, welche nach Gebrauch umwelt-
freundlich zu entsorgen ist.
[0009] In Ausgestaltung der Erfindung ist der Rahmen-
abschnitt in Richtung seiner Ausgangslage in Flucht mit
der Trägerplatte vorgespannt. Hierzu ist das wenigstens
eine Scharnier vorzugsweise mit einer dieses überspan-
nenden Folie flächig verklebt. Dabei ist die Folie derart
ausgebildet, dass sie nach einem Umklappen reversibel
in ihre Ausgangslage zurückkehrt. Vorteilhaft ist die Folie
transparent ausgebildet und überdeckt zugleich das
durch den zweiten Abschnitt begrenzte Fenster.
[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die wenigstens zwei Zellulosezähne über jeweils eine
Perforationslinie begrenzt, über die sie definiert und un-
abhängig voneinander abtrennbar sind. Hierdurch ist ei-
ne einfache Abtrennung eines einzelnen Zellulosezahns
mit dem von diesen aufgenommenen definierten Flüs-
sigkeitsvolumen ermöglicht. Vorteilhaft weisen die we-
nigstens zwei Zellulosezähne identische Flächen mit
identischen Volumina auf. Vorzugsweise betragen die
Flächen zwischen 35 mm2 und 64 mm2 und weisen ein
Volumen von zwischen 18 ml und 33 ml auf. Das von
einem Zellulosezahn aufgenommene Probenvolumen
bestimmt sich durch die Abmessungen des Zahns (Zahn-
fläche und -dicke), der Zellulosequalität sowie der Art der
Probe (Matrix).
[0011] In Weiterbildung der Erfindung sind die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne Bestandteil eines Zellulosev-
lieses, das mit der Trägerplatte verbunden ist. Hierdurch
ist die Saugwirkung der Zellulosezähne unterstützt, wo-
bei überschüssiges Flüssigkeitsvolumen von dem Zellu-
losevlies aufgenommen werden kann. Vorzugsweise ist
das Zellulosevlies in Form eines Filterpapiers ausgebil-
det, dessen Kontur einfach durch einen Stanzvorgang
herstellbar ist.
[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die wenigstens zwei Zellulosezähne an ihrem freien En-
de dreieck- oder trapezförmig sich verjüngend ausgebil-
det. Hierdurch ist ein minimaler Kontakt eines Zellulose-
zahns mit der Probeflüssigkeit zu deren Aufnahme er-
zielt.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist die Träger-
platte schwenkbar mit einer Basisplatte verbunden, die
derart dimensioniert ist, dass sie bei Anlage an der Trä-
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gerplatte diese vollständig, vorzugweise bündig über-
deckt. Hierdurch ist ein guter Schutz der Zellulosezähne
vor, sowie auch nach einer Probenentnahme gewähr-
leistet.
[0014] In Ausgestaltung der Erfindung sind Trägerplat-
te und Basisplatte Bestandteil eines einteiligen Pappen-
oder Kartonagenzuschnitts und sind über eine Knicklinie
schwenkbar verbunden. Hierdurch ist eine einfache und
umweltfreundliche Herstellung ermöglicht.
[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist in
der Basisplatte eine wannenförmige Einbuchtung zur
Aufnahme eines Trockenmittels angeordnet. Hierdurch
ist eine zügige, gleichmäßige Trocknung der mit Flüssig-
keitsproben versehenen Zellulosezähne ermöglicht.
[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Einbuchtung außerhalb des Bereichs angeordnet, der im
zusammengeklappten Zustand von Basis- und Träger-
platte von dem zweiten Abschnitt und/oder den wenigs-
tens zwei Zellulosezähnen überdeckt ist. Hierdurch ist
einer Kontaminierung von Zellulosezähnen durch Tro-
ckenmittel entgegengewirkt.
[0017] Andere Weiterbildungen und Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den übrigen Unteransprüchen an-
gegeben. Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend im Ein-
zelnen beschrieben. Die einzige Figur 1 zeigt die sche-
matische Darstellung einer Vorrichtung zur Probenent-
nahme einer Flüssigkeit.
[0018] Die als Ausführungsbeispiel gewählte Vorrich-
tung ist als klappbare Testkarte ausgebildet. Diese um-
fasst eine Trägerplatte 1, die mit einer Basisplatte 2
schwenkbar verbunden ist. Trägerplatte 1 und Basisplat-
te 2 sind aus einem gemeinsamen, im Wesentlichen
rechteckigen Kartonagenzuschnitt mit zwei gegenüber-
liegenden abgeschrägten Ecken gebildet und über eine
mittig angeordnete, erste Knickfalz 3, die ein Scharnier
ausbildet, schwenkbar verbunden. Trägerplatte 1 und
Basisplatte 2 weisen somit jeweils eine abgeschrägte
Ecke auf.
[0019] Die Trägerplatte 1 ist wiederum durch eine
zweite, etwa mittig angeordnete Knickfalz 11 in einen
ersten Abschnitt 12 und einen zweiten Abschnitt 13 un-
terteilt, die über diese zweite Knickfalz 11 schwenkbar
verbunden sind. In den zweiten Abschnitt 13 ist ein im
Wesentlichen rechteckiges Fenster 14 eingebracht, des-
sen eine Längsseite entlang der zweiten Knickfalz 11
verläuft.
[0020] An dem ersten Abschnitt ist ein im Wesentlichen
rechteckiges Vlies 4 befestigt, das an einer Längsseite
beabstandet zueinander vier Zellulosezähne 41 auf-
weist, mit denen das Vlies 4 in den Bereich des Fensters
14 hineinragt. Die Zellulosezähne 41 sind jeweils an ih-
rem freien Ende trapezförmig bzw. satteldachförmig aus-
gebildet und weisen im Ausführungsbeispiel eine Fläche
von 48 mm2 mit einem Flüssigkeitsaufnahmevolumen
von 20 ml auf. Entlang der zweiten Knickfalz 11 sind die
Zellulosezähne 41 mit einer Perforationslinie 42 verse-
hen, über die sie abtrennbar sind.

[0021] In die Basisplatte 2 ist auf ihrer der Trägerplatte
1 zugewandten hälftigen Seite eine wannenförmige Ein-
buchtung 21 zur Aufnahme von - nicht dargestelltem -
Trockenmaterial eingebracht. Das Trockenmaterial kann
beispielsweise durch ein mit Silikat gefülltes Säckchen
gebildet sein, das in die Einbuchtung 21 eingeklebt ist.
[0022] Trägerplatte 1 und Basisplatte 2 sind auf ihrer
der Einsenkung abgewandten Seite über eine flächig ver-
klebte transparente, widerstandsfähige Folie 5 über-
deckt, die derart ausgebildet ist, dass sie nach Ver-
schwenken des zweiten Abschnitts 13 der Trägerplatte
1 in ihre Ursprungsposition zurückkehrt. Über die flächig
aufgeklebte Folie 5 ist zugleich das Vlies 4 auf dem ersten
Abschnitt 12 befestigt. Im Bereich des Fensters 14 ist die
Folie 5 glatt und insbesondere nicht klebend ausgebildet.
Außerhalb des Fensters 5 kann die Folie auch als be-
schriftetes und/oder zu beschriftendes Etikett ausgebil-
det sein.
[0023] Im zugeklappten Zustand liegt die Trägerplatte
1 auf der Basisplatte 2 auf, wobei der erste Abschnitt 12
der Trägerplatte 1 die wannenförmige Einbuchtung 21
verdeckt. Die Zellulosezähne 41 befinden sich dabei au-
ßerhalb des Bereichs der Einbuchtung 21 und sind durch
die Basisplatte 2 einerseits und die das Fenster 14 über-
spannende transparente Folie 5 andererseits geschützt.
[0024] Zur Aufnahme von Proben werden Trägerplatte
1 und Basisplatte 2 auseinandergeschwenkt, wonach
der das Fenster 14 aufweisende zweite Abschnitt 13
nach hinten geklappt und gehalten wird. Die Zellulose-
zähne 41 ragen nun frei hervor und können in die zu
beprobende Flüssigkeit getaucht werden. Wird der zwei-
te Abschnitt 13 losgelassen, wird er durch die vorge-
spannte transparente Folie in seine Ursprungslage zu-
rückbewegt. Die mit der Probenflüssigkeit versehenen
Zellulosezähne 41 befinden sich nun geschützt innerhalb
des mit der Folie 5 überdeckten Fensters 14 und sind im
zusammengeklappten Zustand der Testkarte zusätzlich
durch die Basisplatte 2 geschützt.
[0025] In einer weiteren Ausführungsform können die
Zellulosezähne auch an einem verschiebbar angeordne-
ten Tragelement befestigt sein, über das sie temporär in
dem Bereich des Fensters verschiebbar sind. Dabei kann
das Trägerelement beispielsweise durch einen Zellulo-
sestreifen gebildet sein, an dem die Zellulosestreifen an-
geformt sind. Ein solcher mit Zähnen versehener Zellu-
losestreifen ist aufwandminimiert durch Ausstanzen aus
einem Zelluloseblatt herstellbar. Nach Aufnahme von
Probenflüssigkeit durch die Zähne kann das Trägerele-
ment mit den Zähnen in einen geschützten Bereich ver-
schoben werden.
[0026] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung ist
ein einfach zu handhabendes Set zur Flüssigkeitenent-
nahme, insbesondere zur Blutentnahme bereitgestellt,
das definiert Sample-Proben für nachgerückte Analysen
aufnehmen kann, wobei ein maximaler Kontaminations-
und Trocknungsschutz durch Zuklappen der Testkarte
gegeben ist. Durch die flächendefinierten Zellulosezäh-
ne 41 des Vlieses 4 stehen mehrere (im Ausführungs-
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beispiel vier) Proben gleichen Volumens zur Analyse zur
Verfügung, die mittels einer Pinzette definiert entlang der
Perforationslinie 42 extrahiert und weiterverarbeitet wer-
den können. Vorzugsweise ist die Form der Testkarte
derart dimensioniert und ausgeführt, dass sie von einem
Autosampler aufgenommen und automatisiert abgear-
beitet werden kann.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Probenentnahme einer Flüssigkeit
des menschlichen oder tierischen Körpers, insbe-
sondere einer Blutprobe, umfassend eine Träger-
platte (1), die einen ersten Abschnitt (12) aufweist,
an dem ein zweiter Abschnitt (13) über ein Scharnier
schwenkbar verbunden ist, wobei an dem ersten Ab-
schnitt (12) wenigstens zwei Zellulosezähne (41) be-
festigt sind, die ein definiertes Flüssigkeits-Aufnah-
mevolumen aufweisen und in den Bereich des zwei-
ten Abschnitts (13) hineinragen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Abschnitt (13) in Form
eines Rahmens ausgebildet ist, der gemeinsam mit
dem ersten Abschnitt ein Fenster (14) begrenzt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trägerplatte (1) aus Pappe
oder Karton hergestellt ist, wobei das wenigstens
eine Scharnier durch eine Knickfalz (11) gebildet ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Abschnitt (13) in Richtung seiner Ausgangslage in
Flucht mit der Trägerplatte (1), vorzugsweise über
eine das wenigstens eine Scharnier überspannen-
de, flächig verklebte Folie (5), vorgespannt ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) über jeweils eine Per-
forationslinie (42) begrenzt sind, über die sie definiert
und unabhängig voneinander abtrennbar sind.

6. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) identische Flächen,
vorzugsweise zwischen 35 mm2 und 64 mm2, mit
identischen Volumina, vorzugsweise zwischen 18ml
und 33 ml aufweisen.

7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) Bestandteil eines Zel-
lulosevlieses (4) sind, das mit der Trägerplatte (1)
verbunden ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) an ihrem freien Ende
dreieck- oder trapezförmig sich verjüngend ausge-
bildet sind.

9. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (1) schwenkbar mit einer Basisplatte (2) ver-
bunden ist, die derart dimensioniert ist, dass sie bei
Anlage an der Trägerplatte (1) diese vollständig, vor-
zugsweise bündig überdeckt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9 dadurch gekenn-
zeichnet, dass Trägerplatte (1) und Basisplatte (2)
Bestandteil eines einteiligen Pappen- oder Kartona-
genzuschnitts sind und über eine Knicklinie (3)
schwenkbar verbunden sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Basisplatte (2) eine wan-
nenförmige Einbuchtung (21) zur Aufnahme eines
Trockenmittels angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einbuchtung (21) außerhalb des
Bereichs angeordnet ist, der in zusammengeklapp-
ten Zustand von Basis (2)- und Trägerplatte (1) von
dem zweiten Abschnitt (13) und/oder den wenigs-
tens zwei Zellulosezähnen (41) überdeckt ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Vorrichtung zur Probenentnahme einer Flüssigkeit
des menschlichen oder tierischen Körpers, insbe-
sondere einer Blutprobe, umfassend eine Träger-
platte (1), die einen ersten Abschnitt (12) aufweist,
an dem ein zweiter Abschnitt (13) über ein Scharnier
schwenkbar verbunden ist, wobei an dem ersten Ab-
schnitt (12) wenigstens zwei Zellulosezähne (41) be-
festigt sind, die ein definiertes Flüssigkeits-Aufnah-
mevolumen aufweisen und in den Bereich des zwei-
ten Abschnitts (13) hineinragen, wobei der zweite
Abschnitt (13) in Form eines Rahmens ausgebildet
ist, der gemeinsam mit dem ersten Abschnitt ein
Fenster (14) begrenzt und wobei die wenigstens
zwei Zellulosezähne (41) Bestandteil eines Zellulo-
sevlieses (4) sind, das mit der Trägerplatte (1) ver-
bunden ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trägerplatte (1) aus Pappe oder
Karton hergestellt ist, wobei das wenigstens eine
Scharnier durch eine Knickfalz (11) gebildet ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
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che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Abschnitt (13) in Richtung seiner Ausgangslage in
Flucht mit der Trägerplatte (1), vorzugsweise über
eine das wenigstens eine Scharnier überspannen-
de, flächig verklebte Folie (5), vorgespannt ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) über jeweils eine Per-
forationslinie (42) begrenzt sind, über die sie definiert
und unabhängig voneinander abtrennbar sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) identische Flächen,
vorzugsweise zwischen 35 mm2 und 64 mm2, mit
identischen Volumina, vorzugsweise zwischen 18ml
und 33 ml aufweisen.

6. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Zellulosezähne (41) an ihrem freien Ende
dreieck- oder trapezförmig sich verjüngend ausge-
bildet sind.

7. Vorrichtung nach einem der vorgenannten Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Träger-
platte (1) schwenkbar mit einer Basisplatte (2) ver-
bunden ist, die derart dimensioniert ist, dass sie bei
Anlage an der Trägerplatte (1) diese vollständig, vor-
zugsweise bündig überdeckt.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass Trägerplatte (1) und Basisplatte (2)
Bestandteil eines einteiligen Pappen- oder Kartona-
genzuschnitts sind und über eine Knicklinie (3)
schwenkbar verbunden sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Basisplatte (2) eine wan-
nenförmige Einbuchtung (21) zur Aufnahme eines
Trockenmittels angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einbuchtung (21) außerhalb des
Bereichs angeordnet ist, der in zusammengeklapp-
ten Zustand von Basis (2)- und Trägerplatte (1) von
dem zweiten Abschnitt (13) und/oder den wenigs-
tens zwei Zellulosezähnen (41) überdeckt ist.
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